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Die Lehrer der Volksſchule .

VI .

Die Lehrer der Vollesſchule .
1. Geſetz

vom 30. März 1926

über die Anderung des Schulgeſetzes vom 7. Juli 1910 .

( ABl . Nr . 14)

A i

Die §8§ 44 bis 47 des Schulgeſetzes vom 7. Juli 1910 erhalten

folgende neue Faſſung :

Die Regierung ging bei Aufſtellung des Geſetzentwurfs von der

Abſicht aus , die Grundlage für eine organiſche Weiterentwickelung der

Lehrerbildung zu ſchaffen . Der Grundgedanke des Entwurfs iſt — nach

den Ausführungen des Unterrichtsminiſters im Landtag — „Freiheit

der Entwicklung des status quo in weltanſchauungsmäßig ſtrittigen

Fragen . Dem Entwurf liegt die Abſicht zugrunde , den religiöſen und

ſozialen Frieden in unſerem Volke und den Zugang zum Lehrerberuf

aus allen , alſo auch aus den unteren Volksſchichten , zu erhalten . Einen

Weltanſchauungskampf zur Entfaltung zu bringen , will in dem Entwurf

nicht angeſtrebt werden . “
Von der Einführung des akademiſchen Studiums für die Lehrer

wurde ſchon in Rückſicht auf die ungünſtigen Erfahrungen , die damit in

Thüringen und Sachſen in bezug auf den Zugang zu dem Beruf ge⸗

macht wurden , Umgang genommen . Ein hierauf abzielender Antrag

wurde im Landtag mit großer Mehrheit 677 gegen 11 Stimmen ) abgelehnt .

Von allgemeiner Bedeutung und deshalb hier anzuführen iſt noch

die vom Landtag gleichzeitig mit der Annahme des Geſetzes in der vor⸗

liegenden Faſſung zu § 45 ( mit 52 gegen 10 Stimmen bei 6 Stimment⸗

haltungen ) angenommene Entſchließung :

Der Landtag stellt fest , daß aus der zu § 45 beéschlosse -

nen Fassung gegenüber dem von der Regierung vorgelegten

Gesetzentwurf besoldungsrechtliche Folgerungen nicht à2u

ziehen sind . “

Ausbildung der Volksſchullehrer . Prüfungen .

§ 44 .

( 1) Die Volksſchullehrerlinnen ) erhalten ihre Ausbildung in

einem Fweijährigen erziehungswiſſenſchaftlichen Lehrgang an

Lehrerbildungsanſtalten, in denen der Unterricht unentgeltlich er⸗

teilt wird . Inſoweit ein Bedürfnis hierfür vorhanden iſt , werden

für Unterkunft und Verpflegung der Studierenden Heime errichtet .

( 2) Am Schluſſe des zweijährigen Lehrgangs findet eine

Prüfung ſtatt , deren Beſtehen zur Verwendung im öffentlichen
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Schulgehilfe ( kin ) befähigt . Zu dieſer Prüfung
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einzelnen 8 Sache des UM. Der Begründung zum
Geſetzentwurf iſt der nebſt äuterungen als Anlage II hier abgedruckte
vorläufige Lehrplan beigegeben . Zur Unterrichtserteilung ſollen
Hochſchullehrer beigezogen werden .

Die Vorſchriften des Geſetzes gelten für die Ausbildung nicht nur
der männlichen , ſondern auch der weiblichen Lehrkräfte . Dabei ſoll
nach der Begründung zu dem Geſetzentwurf der zu wahrenden Eigen⸗
art der Mädchenbildung durch entſprechende Handhabung des Lehrplans ,
durch Führung beſonderer Mädchenklaſſen ( an jeder Anſtalt 3) und durch
Zuweiſung beſonders geeigneter Lehrkräfte , insbeſondere weiblicher ,
Rechnung getragen werden .

Der Landtag hat in ſeiner 32.
ſchließung angenommen :

„die Regierung zu ersuchen , die Frage der Errichtung
einer Lehrerinnenbildungsanstalt im Sinne des Entwurfes
eines Gésetzes über die Anderung des Schulgesetzes tun -
lichst bald prüfen zu wollen . “

Nach der Begründung zu dem Geſetzentwurf ſollen die dermaligen
Lehrerſeminare in Freiburg , Heidelberg und Karlsruhe als

Lehrerbildungsanſtalten eingerichtet werden und zwar die
beiden erſtgenannten mit konfeſſionellem ( Freiburg katholiſch ,
Heidelberg evangeliſch ) und Karlsruhe mit ſimultanem Charakter .
Mitbeſtimmend für die Wahl dieſer drei Orte war die für die Durchfüh⸗
rung des Lehrplans erforderliche Mitarbeit von Hochſchullehrern . Für
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die konfeſſionelle Gliederung aber war maßgebend , wie bei den Ver⸗

handlungen im Landtag von ſeiten des Unterrichtsminiſterium⸗ betont
wurde , die Anlehnung an die überkommenen Verhältniſſe , wonach die
Lehrerſeminare teils katholiſch , teils evangeliſch , teils ſimultan waren.
Der Landtag trat nach eingehenden Verhandlungen über dieſe Frage ,

unter Ablehnung der auf die Simultaniſierung ſämtlicher Lehrerbildungs⸗
anſtalten geſtellten Anträge dem von der Regierung vertr 1Stand⸗

punkt bei . Dabei ſoll
drücklich erklärt w ſeither beſtandene ÜUbung, wonach in Einz el⸗

fällen in die konfeſſionell e ngerichteten Seminare beim Vorliegen be⸗

ſonderer Verhältniſſe auch A gehör ligionsgemein⸗

ſchaft auf Antrag aufgenommen wurden , keine Anderung erfahren .

2. Der Ne Befähigung zur Unterrichtsertei

ſchulen muß , wie di h in der alten Faſſung des 8

war , du eine Prüfung erbracht werden . Über die
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urch private Vor
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Das Geſetz hat durch die Eröffnung dieſer Mög⸗
ufrecht erhalten , der in der bisherie

gebung ſtets feſtgehalten wurde . Vergl . Seite 88 Ziff . 4. Na

gebnis der Verhandlungen des Landtags zu dieſem Punkt , wobei die

igung oder wenigſtens auf eine Einſchränkung der V
2 Satz 2 abzielenden Anträge ſämtl mit li

27
Stimmen ) abgelehnt

ung nichtſtaatlicher

anforderungen
1

die ſich
vorge⸗

auch in
den Be⸗

Die veror

lichkeit einen 2

Mehrheit ( mi
nommen werd die Grü uſtalten
mit dem hrerbildung nach der Anſchar des Landtages
nicht beſond ungen unterworfen ſo Es wird

daher ein Antrag ung einer ſolchen
SchG . § 133 Abſ . 2 Ziff . 1 —4 geforderten Nachweiſe erbr
unter Berufung auf § 133 Abſ . 3 mit dem Hinweis darauf abgelehnt
werden können , daß ein „ Bedürfnis “ hierfür nicht nachgewieſen ſei .

Satz 3 des Abſ. 2 gibt die ſeitherigen Beſtimmungen des § 46

wieder , unter ig der Anweiſung , daß
d Pr 1g „vorzugs —

weiſe für den Nachweis der praktiſchen Ausbildung beſtimmt “ ſein ſoll .

5
Das Geſetz enthält abweichend von dem ſeitherigen § 44 keine B

ſtimmung über die Amtsbezeichnung , die den zur Unterrichts
erteilung an Volksſchulen für befähigt Erklärten zukommen f Die
Ordnung dieſer Frage bleibt hiernach der VO. überlaſſen .

wenn die im
1

3. Abſ . 3 wiederholt die Vorſchriften des ſeitherigen § 44 Abſ . 2 und

3. Vergl . hierzu. Seite 88 Ziff . 2 und 3 und wegen der in Betracht
kommenden Religionsgemeinſchaften S. 191.
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Zulaſſung zur Ausbildung .
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Unter gut befähigten Schüler mit Prime e
verſtehen , deren geiſtige und körperliche Veranlagung und deren Leiſti
gen erwarten laſſen , daß ſie in einem Jo ahr ſich diejenigen

n, welche Vorausſetzung des Studiums
anſtalten ſind .

Schluſſ jjährigen Lehrgangs abzulegende 9
et nur für den beſchränkten Zweck des Eintritts i

ngsanſtalt , nicht aber allgen Erſatz für das ?
zeugnis einer höheren Schule . Da es ſich bei dem Vorkurs um eine Ein⸗528. U.
richtung der Lehrerbildungsanſtalt handelt , iſt die Teilnahme an ihm
nach § 44 unentgeltlich .

Zu der am Ende des Vorkurſes abzulegenden Schlußprüfung
werden auch junge Leute zugelaſſen , die aus privater Vorbereitung
kommen oder von einer auf den Lehrerberuf vorbereitenden nichtſtaat⸗
lichen Lehrerbildungsanſtalt .

Die Erwägungen , die maßgebend waren für die Einführung des
Vorkurſes , mußten dazu führen , für den Eintritt in den erziehungs⸗
wiſſenſchaftlichen Lehrgang der Lehrerbildungsanſtalt die Abſolvierung
dieſes Kurſes der Ablegung der Reifeprüfung grund ſätzlich gleichzu⸗

Drrr

*
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7⁰
ſtellen . Dieſe Auffaſſung kommt auch in der Faſ ſſung des

§ 45 nach dem

Regierungsentwurf 8 rn zum Ausdruck , als dieſer beſtimmte , daß

zum Eintritt in eine Lehrerbildungs sanſtalt zugelaſſen werden kann, „ wer

das Reifezeugnis einer Höheren Schule erworben oder wer den

Vorkurs beſucht und die Schlußprüfung beſtanden hat “ eſer An⸗

ſchauung ſteht die Begründung zu dem Geſetzentwurf nicht entgegen ,

wenn hier geſagt wird : „§ 45 des Entwurfs fordert als Vorausſetzung

für den Eintritt in die Lehrerbildungsanſtalt in r Linie den Nach⸗

weis der Vollreife einer höheren Schule , läßt aber daneben zu, daß gut

befähigte Prim aner ſich die ercforderlichen Vorke die Lehrer⸗

bildungsanſtalt in einem einjährigen Vorkurs erwe

Den bei den Verhandlungen im Landtag von einer Seite hervor —

getretenen Be eſtrebungen nach ausſthie cher Zulaſſung von Abiturienten

wurde durch die im Geſetz feſttgelegte geänderte Faſſung des § 45 in der

Weiſe Rechnung getragen , daß in erſter Reihe Abiturienten und nur in
Ermangelung „geeigneter Abiturienten “ auch ſ gelaſſen

den können , die den an der Anſtalt eingerichteten
0

durchgemach haben . Der Vollzug der Vorſchrift bietet i ern

keiten , als bei der Aufnahme in den Vorkurs noch nicht belire
werden kann , ob im Zeitpunkt ſeiner ees eine geenũ ende Zahl von

Abiturienten vorhanden ſein wird . Die wörtliche rung der Be⸗

ſtimmung würde dazu führen , daß den in den Vorkurs intretenden im

Zeitpunkt des Eintritts eine Gewähr dafür nicht gegeben werden könnte ,

daß ſie nach Umlauf eines Jahres auch nach gut befſtandener Schluß⸗

prüfung in die Lehrerbildungsanſtalt aufgenommen werden . Dies würde

aber mit Zweck und Einrichtu ng des Vorkurſes als einer eigens zur Vor⸗

bereitung für den Eintritt in die Lehrerbildungsanſtalt getroffenen Ver⸗

anſtaltung im Widerſpruch ſtehen . Die Entſcheidung darüber , ob zu Be⸗

ginn eines Schuljahres ein Vorkurs überhaupt einzurichten und in

welchem Umfang gegebenenfalls eine Aufnahme ind denſelben ſtattfinden

ſoll , hat ſich danach zu richten , ob zu dem bezeichneten Zeitpunkt eine

genügende Zahl geeigneter Abiturienten ſich zum Eintritt in Anſtalt

gemeldet hat . Iſt die Aufnahme in den Vorkurs erfolgt , ſo können nach

deſſen Beendigung die in der Schlußprüfung für beſtanden Erklärten

von der Zulaſſung in die Lehrerbildungsanſtalt nicht lediglich mit dem

Hinweis darauf ausgeſchloſſen werden , daß ſich eine genügende Zahl ge⸗

eigneter Abiturienten gemeldet habe . Die Zurückweiſung kann vielmehr
nür dann erfolgen , wenn und ſoweit die Abſolventen des Vorkurſes für
den Lehrerberuf weniger geeignet eree als die ange⸗
meldeten Abiturienten . Um die Härten zu vermeiden , die ſich aus einer

ſolchen Zurückweiſung für die davon Betroffenen ergeb Wien wird
es ſich empfehlen , ungeeignete Elemente ſchon während der Dauer des

Kurſes auszuſcheiden . Eine andere Handhabung der Vorſchrift Würde⸗
mit dem Sinn und Zweck der Vorſchrift wie auch mit der bei ihrer Feſt⸗
legung verfolgten Abſicht des Landtags im Widerſpruch ſtehen . Die Ent⸗

ſcheidung über die Aufnahme wird , wie bisher , auch in Zukunft bei dem
UM. ſtehen , das auch bei der Abſchlußprüfung durch eines ſeiner Mit⸗

glieder vertreten ſein wird .

Hierüber die näheren Beſtimmungen zu treffen , wird die Aufgabe

der. nach § 47 von dem Miniſterium zu erlaſſenden Schulordnung und

Prüfungsordnung ſein .
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Für den im Vorkurs einzuhaltenden Lehrgang hat das UM. einen
vorläufigen , der Begründung als Anhang beigegebenen — als Anl . 1
hier abgedruckten — Lehrplan aufgeſtellt , der nach ſeiner Geſtaltung
dem verſchiedenen Bildungsgang der Abiturienten der Oberrealſchulen ,
der Realgymnaſien und der Gymnaſien Rechnung trägt .

Verwendungsarten der nichtplanmäßigen Lehrer .

hilfenlinnen ) können nach Anordnung der

er außerplanmäßigen Schulſtelle ,
auf einer zeitweilig erledigten plan⸗

„ Unterlehrer “ in dem
f einer außerplan

eſehen davon , de die
lich feſtgelegt iſt — wi

und „Hilfslehrer “
und 76 des Geſ .

d

durch die
erſetzt wurde ,
„Unterlehrer “ im
ſichtlich der B

ſchon inſofern nicht ganz zutreffend ſein , als die Verwendung Unter⸗
lehrer , wie die der Schulver maußer⸗
plan zigen , wie im vertrags1 folgen
kann .

Wegen Zulaſſung der
ſchäftigung “ vergl. Seite 87.

Hinſichtlich der Gewährung von Unterhaltszuſchüſſen an die Lehr
beſtimmt die Bkmt . des UM. vom 28. Mai
unter Ziff . 7:

Für die Gewährung von Unterhaltszuschüssen an IKs⸗
schulkandidaten gelten besondere Vorschriften , weil Sie
keine Probedienstzeit vorgeschrieben ist . Bei Zuweisung von
Vollen Beschäftigungsaufträgen erhalten sie die vollen Be⸗
züge eines Hilfslehrers .

Wegen Einführung einer einheitlichen Amtsbezeichnung für alle
nichtplanmäßigen Lehrer vergl . die Bmkg . zu § 44 Ziff . 2 a. E.

2³ Durch die bereits im EuG . vom 8. März 1868 vorgeſehene
Widerruflichkeit ſollte lediglich zum Ausdruck gebracht werden , daß
der Lehrer , wenn der Anlaß zu ſeiner Verwendung in Wegfall ge⸗

kommen iſt , ſeiner Stelle , ohne daß damit ein Ausſcheiden aus dem
Schuldienſt verbunden wäre , vorbehaltlich ſpäterer Wiederverwendung ,
—vorübergehend enthoben werden kann . Einer Kündigune
bedarf es hierzu nicht . Vergl . Seite 91.
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Vollzugsbeſtimmung .
§S 47.

Die weitere Regelung der Lehrerausbildung obliegt

Unterrichtsminiſterium .

Die Beſtimmung enthält den Auftrag und die Ermächtigung an das

UM. , innerhalb des vom Geſetz feſtgelegten Rahmens

die zu deſſen Vollzug erforderlichen Anordnungen zu erlaſſen .

Hierzu gehören : die Aufſtellung eines Lehrplanes für Lehrer⸗

bildungsanſtalt und den Vorkurs , einer Prüfungsordnung die je⸗

weils am Abſchluß abzuhaltenden Prüfungen , einer Schulordnung , die

vor allem auch Beſtimmung zu treffen hätte über die Aufnahme in den

erziehungswiſſenſchaftlichen Lehrgang und in den Vorkurs , ſowie über

die Einrichtung der Ubungsf chule .

Die Begründung zu dem Geſetzentwurf ſpricht ſich über die aus 8 47

für das UM. ſich ergebenden Aufgaben und Berechtigungen wie folgt

aus : —5 eſondere die Feſt⸗
„ Die weitere Regelung der Lehrerausbildung , in⸗

dung , über
ſetzung der näheren Beſtimmungen über den Gang der Aus

die Übungsſchule , ihre Organifation , über die in den Prüfungen zu

ſtellenden Anforderungen und über die Übernahme in den ſtaatlichen

Dienſt uſw . iſt Sache des Unterrichtsminiſteriums . Dieſe Vorſchrift be⸗

gegnet um ſo weniger Bedenken , als nach dem bisherigen 8 44 des

Schulgeſetzes die Regelung nicht nur eines Teils , ſondern der geſamten

Ausbildung der Volksſchullehrer in die Hand des Unterrichtsminiſteriums

gelegt war . Hinſichtlich der Übungsſchule , welche künftig grundſätzlich

ein Beſtandteil der Volksſchule iſt , können z. B. die mit Rückſicht auf die

Lehrerbildung erforderlichen Abweichungen vom allgemeinen Schulrecht

im Wege der Verordnung feſtgeſetzt werden . “

Die hierin , namentlich im Schlußſatz zum Ausdruck gebrachte Auf—⸗

faſſung , daß das UM. durch das Geſetz für ermächtigt erklärt werde , die

zur „weiteren Regelung der Lehrerbildung “ ihm gut ſcheinenden An⸗

ordnungen von ſich aus , ſoweit erforderlich auch „ unter Abweichung

vom allgemeinen Schulrecht “ im Wege der VO. zu erlaſſen ,

iſt in dem Wortlaut des § 47 nicht zum Ausdruck gekommen und dürfte

auch der durch den Landtag zum Geſetz erhobenen Beſtimmung nicht

entſprechen . Die Vorſchrift enthält im weſentlichen nichts anderes ,

als den in jedem Geſetz üblichen Auftrag an das zuſtändige Miniſterium

zur Herbeiführung des Vollzugs des Geſetze innerhalb der durch allge⸗

meine Beſtimmungen gezogenen Grenzen ſeiner Zuſtändigkeit . Weder

eine die Zuſtändigkeit des UM. zugunſten eines anderen Miniſteriums

oder zugunſten des StM . einſchränkende Verordnungsbeſtimmung , no

viel weniger eine geſetzliche Vorſchrift können von dem UM. auf⸗

grund der ihm im § 47 erteilten Ermächtigung außer Berückſichtigung

gelaſſen werden . Wollte dem 8 47 eine ſolche über die Grenzen einer

Vollzugsanordnung hinausgehende Bedeutung beigelegt werden , ſo hätte

dies im Geſetz mit beſtimmten Worten zum Ausdruck gebracht werden

müſſen . Die Landtagsverhandlungen bieten keinerlei Anhaltspunkt da⸗

für , daß dieſe Abſicht beſtanden habe . Hätte der Landtag der Faſſung

des § 47ñ eine ſolch weitgehende Bedeutung beigelegt , ſo wäre bei den
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ſonſt ſehr eingehenden Beratungen über grundlegende Fragen zweifels —
ohne auch über die Tragweite des §S 47 geſprochen worden . Tatſächlich
aber wurde §S 47 im Laufe der umfangreichen Verhandlungen nur ein⸗
mal erwähnt und zwar von dem Abgeordneten Bock, der Namens der
kommuniſtiſchen Partei den Antrag ſtellte , der Beſtimmung die Worte
beizufügen : „ und iſt dem Landtag Kenntnis zu geben “ . Antrag⸗
ſteller iſt dabei von der Anſchauung ausgegangen , daß die Beſtimmung
ſich auf die „ Ausführung des Geſetzes “ durch das UM. beziehe . Der
Antrag wurde , ohne daß von anderer Seite ein Wort darüber geſagt
worden wäre , abgelehnt .

Bei dieſer Sachlage muß angenommen werden , daß der Landtag
bei der Annahme des § 47 ſich nicht auch die Ausführungen der Be⸗
gründung zu dieſem Paragraphen , deren Tragweite übrigens auch für
eine im Schulweſen an ſich bewanderte Perſönlichkeit nicht ohne weiteres

zu erkennen war , zu eigen machen wollte , bezw . gemacht hat . Dem

§S 47 kann hiernach eine Bedeutung , wie ſie die Be⸗

gründung für ihn unterſtellt , mangels einer dies in
beſtimmter Weiſe zum Ausdruck bringenden Wort⸗

faſſung nicht beigelegt werden .

Darüber , wie die übungsſchulen eingerichtet werden ſollen ,
ſpricht ſich die Begründung zum Geſetzentwurf wie folgt aus : Mit jeder
Lehrerbildungsanſtalt muß daher eine vollſtändige Übungsſchule mit 12

getrennten bezw . zuſammengeſetzten Volksſchulklaſſen verbunden ſein , an
der tüchtige Hauptlehrer unterrichten . Die Ubungsſchule iſt , was
die ſoziale Schichtung der Schüler und ihre rechtliche Grundlage angeht ,
als Volksſchule anzuſprechen , allerdings mit Abweichungen , wie ſie ſich
ſchon bisher aus ihrem Zweck , gleichzeitig der Lehrerbildung zu
dienen , ergeben haben . So muß z. B. die Ubungsſchule
dem Direktor der Lehrerbildungsanſtalt unterſtellt
ſein . Nur in einer ſolchen Ubungsſchule können gelegentlich
mit kleineren Gruppen Verſuche auf pädagogiſchen Sondergebieten
( Heimatkunde , Bürgerkunde , Arbeitsunterricht , Geſamtunterricht uſw . )
vorgenommen werden , weil hier der Fachlehrer den in der Übungsſchule
zu behandelnden Unterrichtsſtoff kennt und ſomit in der Lage iſt , die
Unterrichtsprobe organiſch in die anderen Stunden einzufügen . An einer
rein ſtädtiſchen Volksſchule wären dieſe Lehrproben eine erhebliche
Störung des Unterrichtsbetriebs . Da in Zukunft die meiſten der jungen
Lehrer von der Volksſchule aus eigener Erfahrung nur die vier Grund⸗
ſchuljahre kennen — was nicht als ein Gewinn der Umgeſtaltung be⸗
zeichnet werden kann — ſo iſt es für ihre Durchbildung beſonders not —
wendig , daß ſie ſtändig zu einer Schule in Beziehung ſtehen , an der ſie
den Aufbau durch alle Schuljahre und alle Fächer kennen lernen können . “

Die Ubungsſchule kann entweder als eine ſelbſtändige ,
der Lehrerbildungsanſtalt angegliederte unterrichtliche Veranſtal⸗
tung ( pergl . Seite 213 ) errichtet , oder es kann die am Anſtaltsort be⸗
ſtehende Volksſchule für die Zwecke einer Übungsſchule verwendet
werden . Die in der Bktm . des UM. vom 20. Juni 1919 dem § 19 Abſ . 3
der Bad . Verf . gegebene Auslegung , wonach Seminarübungsſchulen nicht
als ſelbſtändige Schulen aufrecht erhalten , ſondern der am Ort des

Seminars beſtehenden Volksſchule angegliedert und der Leitung der

ſchultechniſchen Aufſichtsbehörde der Volksſchule unterſtellt werden
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müſſen , kann nicht aufrecht erhalten werden , ce
bei den Verhand⸗

lungen der Nationalverſammlung zu Art 147 Abſ . 2 anerk kannt wurde,
daß Seminarübungsſchulen wegen des verbundenen „pädagogi⸗
ſchen Intereſſe ' “ “ neben der Volksſchr fortbeſtehen , bezw. er⸗

richtet werden n Die Seminarübung le 5 dann rechtlich den

Charakter einer beſonderen Veranſtaltung des Staates als des Unter⸗
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Wahrnehmung der Befugniſſe , die ihm für ſeine Perſon oder anſtelle der

Ortsſchulbehörde und ihre Vorſitzenden nach den beſtehenden Verordnungen ,

beſonders der SchO. , zukommen , ſonach vor allem die Dienſtpolizei über

die Lehrer , ferner die Urlaubserteilung an die Lehrer , die Anordnung

der Mitverſehung bei Dienſtbehinderung eines Lehrers , die Zuweiſung

des Lehrers an die Schulabteilung und an die einzelnen Klaſſen . Dabei

wird er die beſonderen Aufgaben , die der

ſchule zukommen , ſowie etwaige in dieſer Rich

Lehrerbildungsanſtalt ihm mitgeteilte Wünſche 31 berückſichtige
Schließlich kommt ihm die Aufrechterhaltung des geſamten

Schulbetriebs zu.
Die Befugniſſe des

werden ſich im Rahmen
haben . Es muß ihm vor c6
einzelne Lehrer jederzeit ohn
in methodiſcher und pädago
geben und Auflagen zu ma
richtsbetrieb einzuführen und Lehrpr
und dazu auch die ausbildenden

L

Anhören beizuziehen ; er muß auch

ſchen und pädagogiſchen Au

Verſuche durch vori
oder von Abteilung
der Unterrichtszie
aufgeſtellten Unterrick
ſteter Fühlung
antwortlichen Stadtſch
bildenden Abteilung mi

nungen des Leiters der
Die beſonderen Verh

werden übrigens wohl a

ländlichen Schule vorgeführt werden
nahme beſonderer Verſuche nach dieſer 9

durch zu dieſem Zweck beſonders gebildete Gruppen von Schülern
behrt werden können , zumal ſolche Verſuche doch ſtets eine Stõ

geordneten Unterrick zur Folge haben müßten .
Die beteiligten Städte werden die Bereitſtellung eir

Schulabteilungen für die Zwecke von Übungsſchulen von der

ſtellung der dem Stadtſchulamt geſetzlich zuſtehenden ſchultechniſchen Au

ſichtsrechte abhängig machen können . Im übrigen können die Durch⸗
führung der Maßnahme erforderlichen Anordnungen von dem UMt. in

Wege der VO. erlaſſen werden .

Rrtikel E .

Das Geſetz tritt mit Wirkung vom t . April 1926 in Kraft .

e und
L

u laſſen
alt zum

In Rückſicht hierauf wird

tichtung an der Übu

Vorerſt iſt in Rückſicht auf den noch vorhandenen Überſchuß an S hul⸗

amtsanwärtern auf Oſtern 1926 nur die Anſtalt in Karlsruhe eröffnet

worden . Die Anſtalten in Freiburg und Heidelberg werden im Jahr 1927

nachfolgen . Ob die Zahl von nur drei Anſtalten bei einem wieder nor⸗

malen Bedarf an Lehrkräften genügen wird , mag bezweifelt werden .
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Anlage J.

Entwurf eines Lehrplanes

für den Vorkurs .

k 2 Stunden .

lhlh . 1 Stunden .

a) Die klaſſiſche Literatur und die bedeut⸗

ſamſten Erſcheinungen der nachklaſſiſchen

Zeit .

b) Sprachlehre : Wortbildungslehre , Bedeu⸗

tungswandel .

c) Abhandlungen . Vorträge .

3. Philoſophie : Propädeutik . Einführung

in die Pſychologie und Logiitk 1 Stunde .

4. Fremdſprachen nach Wahl 2 Stunden .

à ) Franzöſiſch : Lektüre bedeutender franzö⸗

ſiſcher Dichtungen der klaſſiſchen und nach⸗

klaſſiſchen Zeit . Leſeſtoff aus der Ge⸗

ſchichte und dem Kulturleben Frankreichs .

Zuſammenhängende Berichte in franz

ſiſcher Sprache . Befeſtigung der gram⸗
matiſchen Kenntniſſe .

o der

p) Engliſch : Lektüre bedeutſamer Werke aus

der engliſchen Literatur von Shakeſpeare

ab . Befeſtigung der grammatiſchen Kennt⸗

niſſe und Sprechübungen .

5. Geſchichte : Neuere Geſchichte bis zur

Gegenwart unter Hervorhebung der Ver⸗

faſſungs⸗ und Kulturentwicklung . Badiſche

Geſchichte

Geographie : Kultur⸗ und Wirtſchafts⸗

geographie Deutſchlands . Die deutſche

Landſchaft , Verbreitung und Bedeutung
von Handel , Induſtrie und Landwirt⸗

RAfllll . 2 Stunden .

hemiiikte eiüi

a) Arithmetik : Arithmetiſche und geomet⸗

riſche Reihen . Zinſeszins⸗ und Renten⸗

übertrag 18 Stunden .

Sο
E

—



8.

9

10.

f 0

Lehrerbildungsgeſetz .

Übertrag

rechnungen . Kombinatorik . Binomiſcher
Lehrſatz Komplexe Zahlen . Aufbau der
Arithmetik .

Geometrie : Stereometrie . Darſtellung
räumlicher Gebilde . Die Kegelſchnitte als
Schnitte des Kegels und als geometr .
Orter . Elemente der ſphäriſchen Trigono⸗
metrie mit Anwendungen auf die Erd⸗

Himmelskunde . Dazu bei günſtigeren
0 tniſſen etwa : Einführung in die

Slentet der analytiſchen Geometrie .

Ratürtünde3 2 Stunidee

a)

P)

Phyſik : Hauptgegenſtand : Aus den Ge⸗
bieten der Mechanik und Elektrizität .
Ferner : Behandlung wichtigerer Dinge
aus anderen Gebieten der Phyſik , wie es
die jeweiligen Verhältniſſe der Klaſſe er⸗
fordern .

Mathematiſche Geographie : Geſtalt ,

Größe und Bewegungen der Erde . Zeit⸗
rechnung . Keplerſche Geſetze und die all⸗

gemeine Schwere .

Chemie mit Geologie : Ergänzungen aus
der anorganiſchen Chemie . Wichtigere
Dinge aus der organiſchen Chemie in

ihrem Zuſammenhang und ihrer Bedeu⸗

tung für technologiſche und phyſiologiſche
Vorgänge , Allgemeine und hiſtoriſche

Geologie .

( Diejenigen , die ohne Kenntniſſe in

Chemie in den Vorkurs eintreten , werden
in beſonderer Unterweiſung außerhalb
des ordentlichen Chemieunterrichts mit

dem Notwendigen aus der anorganiſchen

Chemie bekannt gemacht . )

c) Biologie : Phyſiologie und Biologie des

pflanzlichen und tieriſchen Körpers . Der

Menſch .

Zeichhhi

MRüifiiii

rl .

18

ο

1 Stunden .
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Stunden .

Stunden .

Stunden .

Stunden .

Stunden



eeee e

492 Die Lehrer der Volksſchule .

Erläuterungen zum Lehrplan .

Der Vorkurs iſt dazu beſtimmt , gut befähigten Primanern

diejenige weitere allgemeine wiſſenſchaftliche Nrusbildung zu

geben , welche beim Unterricht in einer Lehrerbildungsanſtalt vor⸗

gusgeſetzt wird . Da im Vorkurs Schüler aus Gymnaſien , Real⸗

gymnaſien und Oberrealſchulen ſich zuſammenfinden , iſt der Lehr⸗

plan demjenigen der. Oberklaſſen der Höheren Lehranſtalten an⸗

zugleichen , in den wiſſenſchaftlichen Fächern aber auf die Stoffge⸗

biete zu beſchränten , die allen Anſtalten gemeinſam ſind .

dſprache und die

ik, die der Lehr⸗
werdenden Stun⸗

Fächern Zeichnen ,

Es ſcheiden demnach aus die zweite Frem

erhöhten Ar forder :ungen in Mathematik und Phr

plan der
1 ile ſtellt. Die dadu ei

den zehrerberuf wick

8

oder Engliſch ,

Zu den8
folgendes beme

Es iſt ohne 5 Vor

in den veder
iſtalten

W
ſein,

ehrer eine Q6
licht , die Aus
Stoffes ſeiner

Mathematik .

Im math Unterricht der Prima unſerer Realan⸗

ſtalten ( RG . )
wird

der Begriff Differentialquootien⸗
ten und des Int ehandelt und verwertet . Da der in ?

ſicht genommene ? ir ein Jahr dauern wird , ſo iſt es

nicht möglich , auch in ihm die Different thode zu pflegen .
Man wird ſich im ꝛinen an die derzeitigen Verhältniſſe des
math hematiſchen Un s am Gymnaſium halſten müſſen . Der

60 0 Lehrſtoff iſt ſo gen 0 daß annähernd das Prima⸗

penſum des Gymnaſiu zur Behandlu
mg

kommt . Für die aus
den Realanſtalten ( R

5 und O. R. ) ſtammenden Schüler ſind nicht
alle Dinge des vorge chlagenen Leh Koffe3 neu . Je nach der 11
ſchaffenheit des Schüler naterials ( namentlich Wwenth die Gymn
ſiaſten nicht vertreten ſind) könnte über 5 5 vorgeſchlagene

Nor.
malpenſum hinausgegangen werden . Ein wertvolles Arbe ig.

808des

S
˙

leE
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feld wäre dabei z. B. die analytiſche Geometrie , wofür die Schüler
in Sekunda bei ihrer Einführung in die graphiſche Dar⸗

ellung und bei ihrer Beſchäftigung mit der graphiſchen Löſung
von Gleichungen eine gewiſſe Vorbereitung erhalten haben . Man

ſollte bei der Feſtlegung der mathematiſchen Diſziplinen , in

welche die Schüler des Vorkurſes eingeführt werden ſollen , ſich
nicht zu ſehr davon leiten laſſen , daß der Kurs nur ein Jahr
dauert . Beim A ß der Anwe 5 dagegen wird

ſich der Mathemat er da und
beſeheiden n rülfen i1

r E
untis, daß es von weſentli

1 0 Unterricht des Vorkurſes

und zu einer gewiſſen Annäl rung an das Afbih n — wen

des Gymnaſiums — zu bringen . Denn man muß dafür

Sorge tra gen , daß die jungen Leute , die aus dem Vorkurs in die
erbildun 0

treten und dort zuſammen mit den Abi⸗

ienten ber hildet werden , dieſen in Dingen , die für

einer on Bedeutung ſind , gleichkommen .

U8
ikkle

Naturkunde .

Für die Feſtlegung des phyſikaliſchen Unterrichtsſtoffes des

Vorkurſes iſt der Umſtand günſtig , daß das Gebiet der Mechanik

in den Primapenſen der drei höheren Schulen eine weſentliche
Rolle Es 5

ſich ſo ganz von ſelbſt , das wichtige Ge⸗

biet der Mechanik im Vorturs zu behandeln . Außer der Mechanik

gehört zu den ape enſen unſerer Realanſtalten ( R. G. und

R. ) hauptfächlich noch das Gebiet der Elektrizität , wenigſtens ge⸗
wiſſe ſchwierigere Probleme derſelben . Aus dieſem Grunde ſowie

in Anbetracht der großen Bedeutung , die der Elektrizität für

unſer Kultur⸗ und Wirtſchaftsleben zukommt , ſollte auch das Ge⸗

biet der Elektrizität einen weſentlichen Beſtandteil des Phyſik⸗
85 des Vorkurſes bilden . Freilich beſteht , was die Elek⸗

izitätslehre onbelangt , bei den Gymnaſien z. Zt . keine überein⸗

ſüümmns, da dieſes Gebiet mangels eines neueren Lehrplans an

manchen Gymnaſien in Sekunda , an anderen in Prima behand elt
35 Überblickt man aber das weite Gebiet der Elektrizität und

bedenkt man die M
nr

und Schwierigkeit gewiſſer

elektriſcher Probleme , ſo ſieht man ohne weiteres ein , daß ein

( twaiger Sekundaunterricht in Elektrizität einer Vertiefung und

Erweiterung auf der Oberſtufe bedarf .

Probleme aus dem Bereich der Mechanik und der Elektrizität
werden alſo im Vorkurs den Hauptbeſtandteil des phyſikaliſchen

Unterrichts bilden müſſen , wobei der Lehrer im Hinblick auf die

Kürze der ihm zur Verfügung ſtehenden Zeit beſtrebt ſein muß ,

über Dinge einfacherer Art mit Beſchleun gung Aege
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eſes Wiſſen
terricht des

bieten , und

aufgabe des Vorkurſes ſein , dem angehenden Lehrer die
zu vermitteln . Wohl wird auch der naturkundliche Un
Vorkurſes mancherlei Gelegenheit in dieſer Hinſick
der Fachlehrer darf ſolche Möglichkeiten nicht u vorüber⸗
gehen laſſen . Aber die Aufgabe , den Lehrerkandidaten in ſyſte⸗matiſcher Weiſe mit Tieren und Pflanzen

ß grunddſätzlich dem erſten Jahre der Lehrerbi
gewieſen werden , in dem die jungen Leute de
durcharbeiten und ſich aneignen müſſen .

Auf eine Schwierigkeit muß hingewieſen werden . Im
naſium beginnt der Chemieunterricht erſt in U J. Die
ſiaſten ringen daher keinerlei Kenntniſſe in den Vorkurs
und müſſen ſomit in demſelben mit den grundlegenden chemi

der arBegriffen und mit den wichtigſten Dingen aus ˖
Chemie vertraut gemacht werden . Nun 5 aber ganz
lich , in 2 Wochenſtunden die anorganiſche und organiſche Cchem E
nebſt Geologie und Biologie Dazu kommt noch , daß
man der Weiterbildung der ſtarke Feſſeln anlegen
würde , wenn man den C

˖
auf die gar n

in der Minder

mmung der naturwiſſe
mſtalten kommenden Schüler

als ſich ſchon beim

bildeten Gymu
51 0 n,

werden , einſte
lichen Fort
könnte
MNathematit penſum des Urf

ziederholungen für die Rea⸗
liſten v 6s dürfte daher nich ander
übrig ziſung der Gymnaſiaſten
außerhe 8

e eintreten zu laſſen ,
bei der ſich dieſe nacharbei en . Auch für die Geologie ſind
die Gymnaſiaſten nicht ſo vorbereitet wie die Schüler aus den
Realanſtalten , die in den unteren und mittleren Klaſſen in ſyſte⸗
matiſcher Weiſe mit Mineralien und Geſteinen ſowie mit vorwelt⸗

lichen. Pflanz zen und Tieren im Blick auf den Geologieunterrich
der Oberſtufe bekannt gemacht worden ſind . Was den Gymna⸗
fiaſter in dieſer Beziehung fehlt , könnte und ſollte in der beſon⸗
deren Unterweiſung ebenfalls ausgeglichen werden . Die Ertra⸗
ſtunde müßte alſo für die Gynmnaſiaſten obligatorif 9 ſein : man
ſollte aber auch Realiſten die Teilnahme nicht verwehren . Unter
Umſtänden könnte die Stunde ſchon nach mehreren Monaten ein⸗
geſtellt werden .

2
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Anlage II .

Entwurf eines Lehrplanes

für die Lehrerbildungsanſtalt .

Erſter Jahrgang .

heoretiſche Fächer .

1. Religion

2. Pädagogik . Erziehung

pädagogiſchen Ideen mit

der
Rrückſichtigung

der pädagogiſchen Str

ilkunde

9

wart . S 901
8 453
3. Deutſche Lektüre . skunde , Literatur des

Volksſchulleſebuchs Fugendſchriftſteller*

Sprachlehre und Wortbildungslehre

J. Philoſophiſche Propädeutik . Einführung in

die Ethik und Aſthetik

. Geſchichte und Geographie auf heimatkund⸗

licher Grundlage . Die Siedlungen und das

Wirtſchaftsleben . überblick über die politiſche

und wirtſchaftliche Entwicklung Deutſchlands

in der neueſten Zeit . Die heutigen ſozialen

Verhältniſſe

6. Lektüre eines franzöſiſchen oder engliſchen

pädagogiſchen oder philoſophiſchen Schrift⸗

ſtellers in der Urſprachen .

7. Rechnen : Geſchäftsrechnen . Geometrie

8. Naturlehre und Naturkunde

Techniſche Fächer .

Zeichnen 2 Stunden .

Turnen 2 Stunden .
Muſik ( Geſang , Orgel , Geige ) Stunden .

Methodik .

Allgemeine Unterrichtslehre

Spezielle Unterrichtstlehrrr Stunden .

2 Stunden .

Stunden .

Stunden .

1 Stunde .

Stunden .

Stunde .

Stunde .

Stunde .

30 Stunden .
— — — — .
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f Zweiter Jahrgang .

a) Theoretiſche Fächer .

Rligioß . . 2 Stunden .

2. Pſychologie , insbeſondere Pſychologie des
Kindes und des abnormen Kindes , Jugend⸗

kunde 5 „ 1 Stunden

Einfül jrung in die Philoſophie 5 Lek⸗tür e eines für die Erziel hungsw ſſenſchaf
beddeutenden Philoſophen . Erkenn tmiestheore —
kiſchh obhte Stunden .

D
te erkunde . Das Wichtigſte aus der

Volkswirtſchaftslehre und der Sozialpolitik .
Die politiſchen Verhältniſſe in Deutſchland 2

Geſundheitslehrrtrte Stünde

6. Allgemeine Landwirtſchaftslehnee 1 Stunde .

b) Techniſche Fächer .

1. Staatsbi

Zeichnen 2 Stunden .

AHieiieengnnn i

Muſit n3nn2 ²² rn

ihdund Pagöiss , e

Stunden .

Erläuterungen zum Lehrplan der Lehrer⸗

bildungsanſtalt .

Die Lehrerbildungsanſtalt dient der Fachausbildung der
künftigen Lehrer . Die allgemeine wiſſenſchaftliche Ausbildung , die
das bisherige Seminar neben der praktiſchen Vorbereitung voll⸗
ſtändig mit übernommen hatte , gilt beim Eintritt als abgeſchloſſen
und wird nur im erſten Jahrgang in dem Umfange weiter ge⸗
fördert , als ſie zur Begründung und zum Verſtändnis des Volks⸗
ſchulpenſums erforderlich iſt . Im einzelnen wird zu dem Lehr⸗
plan 38 bemerkt :

Im Deutſchunterricht werden neben der Proſalektüre
eines Klaſfſikers ( Schiller , Goethe , Herder ) die im Volksſchulleſe⸗
buch enthaltenen Leſeftücke zum Gegenſtand eingehender Be⸗
ſprechung gemacht werden , wobei die Studierenden auch die be⸗

deutendf ten Schriftſteller der Jugendliteratur kennen lernen
ſollen . Die Gedichterklärung gibt Anlaß JZur Wiederholung der

früher erworbenen Literaturkenntniſſe. In der Sprachlehre iſt
in Verbindung mit der Wortbildungslehre und dem Bedeutungs⸗
wandel die Geſchichte der deutſchen Sprache , der Mundarten und

32

Stunden .
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der Schriftſprache ſo zu behandeln , daß der künftige Lehrer dar⸗

aus lernt , wie man dem Schüler das Verſtändnis für das Leben

der Sprache vermittelt . Wenn dem Studierenden keine Gelegen⸗

heit gegeben iſt , volkskundliche Vorleſungen an der Hochſchule zu

hören , iſt das Wichtigſte aus dieſem Gebiete , beſonders die für die

Heimatkunde wertvollen Kapitel , im Deutſchen zu behandeln . Die

künftigen Lehrer ſind zu Beobachtungen von Sitten und Ge⸗

bräuchen des 5 anzuregen . Da der deutſche Unterricht

zum deutſchen Kulturunterricht erweitert werden ſoll , ſo muß er

auch das Gebiet der Kunſt in den Kreis ſeiner Betr acht ung ziehen .

Er wird zu dieſem Zwecke Fühlung mit dem Muſik⸗ und Zeic

unterricht zu gewinnen ſuchen . Die Geſchichte des Volksliedes ,

die bedeutenden Komponiſten der Oratorien , Opern und Sin⸗

fonien , das Muſikdrama Richard Wagners können ſowohl im

Deutſchunterricht wie im Muſikunterricht beſprochen werden .

Ebenſo beſteht eine Arbeitsgeme nſchaft zwiſchen Deutſch⸗ und

Zeichenunterricht für die Geſchichte der Architektur und Malerei

und die Kunſtbetrachtung

U
i

Der Geſchichtsunterricht
G1

zu eine kurze Zu⸗

ſammenfaſſung der polit iſchen und Entwicklung

Deutſchlands im 19. S 9851 bis in 5 neueſte Zeit und da⸗

mit eine Einführung in die ſozialen Verhä
f

Gegenwart .

Der Lehrſtoff der Volksſchule iſt namentlich hinſichtlich ſeiner 5

mung und Verwertung für einen anſchaulichen Unterricht gründ

lich durchzuarbeiten . Die Betrachtung der w eltgeſckjichtlichen Er⸗
eigniſſe ſind an die in der Heimat vorhanden Erinnerungen

anzuknüpfen , vor allem iſt das Verſtändnis für die kulturellen

und wirtſchaftlichen Verhältniſſe einer Zeit Die Bürger⸗

kunde hat den Schüler mit den ſtaatlichen , mit ſozialen Ein⸗

richtungen und mit der Verfaſſung bekannt zu machen . Sie weiſt

den Geſchichtsunterricht auf die erzieheriſche Seite ſeiner Aufgabe

hin , nämlich den jungen Menſchen einzugliedern in das größere

Ganze von Volk und Staat .

Die Geographie gibt ein Bild von der Ste llung Deutſch⸗

lands in der Weltwirtſchaft . Bei der Darſtellung der politiſchen

und Handelsbeziehungen Deutſchlands zu den andern Ländern iſt

Anlaß vorhanden , das elementare geographiſche Wiſſen, wie es

der Volksſchullehr plan vorſchreibt , zu befeſtigen . In Verbindung

mit der Heimatkunde ſind die Siedlungen und die Formen des

Wirtſchaftslebens zu beſprechen , wobei das Wichtigſte aus der

Geologie zu wiederholen wäre . Ebenſo bedarf auch die Himmels⸗

kunde , wie ſie der Lehrplan des 6. , 7. und 8. Schuljahres vor⸗

ſchreibt , einer eingehenden Behandlung .
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etet in ihren Verſuchen aus der Phy⸗
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ei Sunter
.

während der beiden

ie mit Pſycho⸗

bel r e und

erziehr ungswi iſſenſchaft⸗

Ergebnis des Stu⸗
lückenloſe Kenntnis
oder ihrer Syſteme

gogiſches oder philoſo⸗

s zu leſen , daß er ſich über

ch ihrer geſch ichen Ent⸗
anderen geiſtigen Strö —

für die Gegenwart kritiſch

em Zweck muß möglächft
ch ge⸗

ng ͤund Vertiefung des Stoffgebietes
˖

hichtliche Zuſamm tenfaſſung
durch Vorträge und eigene
er Lehrer mit Literatur - und

. Wo es ſich um die neueſten
ndelt , könn auch M itteilungen

zur Verleſung kommen . Das

58 ing des jungen Lehrers
n der Schul⸗

bildungsunter⸗
15 75 8 auf dem

handeln , ſondern auch

ſchule , insbeſondere der

Die Landwirtſchaftslehre ſoll allgemeine Kem itniſſe

über Obſt⸗ und tenbau ſowie über Bienenzucht vermitteln ,
die landrwirtſchaftliche Naturkunde behandeln und All 105 eines
ib

Düngune zum Gegenſtand haben .

Die Einführung in die Unterrichtspraris er⸗
folgt in den Methodikſtunden . Der Lehrplan ſieht hiefür im

erſten Jahr 1 Stunde allgemeine Unterrichtslehre , 6 Stunden
ſpezielle Unterrichtslehre , unter dieſen 3 Stunden Schulpraxis ,

22
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in der Woche vor , im zweiten Jahre können bis 7 Stunden für

die methodiſche Unterweiſung verwendet werden . Die Stunden

der ſpeziellen Unterrichtslehre verteilen ſich auf Religion
Deutſchkunde ( Heimatkunde , Sprachlehre , Schreibleſen , Aufſatz ) —

Geſchichte und Geographie Rechnen , Geometrie Naturlehre
und Naturkunde — Zeichnen , Geſang und Turnen . Eine genaue

Feſtlegung dieſer Stunden ſoll nicht verlangt werden , vielmehr

wird man hierin den einzelnen Anſtalten Bewegungs sfreiheit
laſſen und einen Austauſch unter den Stunden zugeſtehen müſſen .

So kann z. B. eine Religions⸗ oder Deutſchſtunde vom Muſik⸗

lehrer erteilt werden , wenn es ſich um die Einübung eines kirch⸗

lichen oder weltlichen Liedes handelt . Der Zeichenlehrer hat die
Möglichkeit , in der Heimatkunde oder in der Naturgeſchichte zu

zeigen , wie durch zeichneriſche Darſtellungen von Tier , Pflanze

und von Gegenſtänden der Umgebung des Kindes uſw . Kennt⸗

niſſe anregender und anſchaulicher als durch viele Worte vermit⸗

telt werden . Ebenſo können Geographie mit Deutſch , Geſchichte ,

Naturkunde , Rechnen vertauſcht werden . Dieſes Verfahren gibt

dem jungen Lehrer nicht nur Gegelenheit zur Anwendung des

Arbeitsunterrichts , es macht ihm auch den inneren Zuſammenhang
aller Unterrichtsfächer klar . Da viele Lehrer auf dem Lande alle

Schulf ahre und alle Fächer zu unterrichten haben , ſo iſt es vom

10 Standpunkt aus ſehr notwendig , daß die jungen

Lehrer möglichſt bald die Einheitlichkeit des Volksſchulunterrichts
erkennen und angeregt werden , ſoweit ſie ſich hierzu für befähigt

halten , den Unterricht als Geſamti 9 0 zu erteilen .

Im zweiten Jahre wird den jungen Lehrern Gelegenheit ge⸗

geben werden , die verſchiedenen Schularten und Schulen ( Arbeits⸗

ſchulen , Werkſtätten mit Werkunterricht , Landerziehungsheime
uſw. ) , wenn ſolche in der Nähe ſind , kennen zu lernen , vor allem

die ſogenannten ein - und zweiklaſſigen Schulen auf dem Lande ,
dann die ſoz Einrichtungen der Städte , die Hilfsſchulen ,

Kindergärten , Kinderhorte , Jugendheime , die Fürſorgeerzie⸗
hungsanſtalten , die Schulgeſundheitspfl⸗ ege uſw .

Der Unterricht in der Methodik kann ſeine Aufgabe nur

löſen , wenn er immer in unmittelbarer Verbindung mit der

Praris ſteht . Er ſoll weniger Theorie als übung ſein ; über be⸗
ſonders intereſſante Kapitel ſind von dem Lehrer oder den

Schülern Vorträge zu halten , an die ſich eine Ausſprache an⸗

ſchließt .
Das in der theoretiſchen Stunde Beſprochene ſoll möglichſt

im Unterricht praktiſch vorgeführt werden . Mit 1600 Lehrerbil⸗
dungsanſtalt muß daher eine vollſtändige üÜbungsf chule mit 12

getrennten bezw . zuſammengeſetzten Volksſchulklaſſen verbunden
ſein , an der tüchtige Hauptlehrer Aüer0 Die Übungsſchule
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iſt , was die ſoziale Schichtung der Schüler und ihre rechtliche

Grundlage angeht , als Volksſchule anzuſprechen , aller⸗

dings mit Abweichungen , wie ſie ſich ſchon bisher aus

ihrem Zweck , gleichzeitig der Lehrerbildung zu dienen , ergeben
haben . So muß z. B. die übungsſchule dem Direktor der Lehrer⸗

bildungsanſtalt unterſtellt ſein . Nur in einer ſolchen übungs⸗
ſchule können gelegentlich mit kleineren Gruppen Verſuche auf

pädagogiſchen Sondergebieten ( Heimatkunde , Bürgerkunde, Ar⸗

beitsunterricht , Geſamtunterricht uſw . ) vorgenommen werden ,
weil hier der Fachlehrer den in der übungsſchule zu behandelnden

Unterrichtsſtoff kennt und ſomit in der Lage iſt , die Unterrichts⸗
probe organiſch in die anderen Stunden einzufügen . An einer

rein ſtädtiſchen Volksſchule 0 dieſe Lehrproben eine erhebliche

Störung des unterrichssbe iebs. Da in Zukunft die meiſten der

jungen Lehrer von der Volks ſchule aus eigener Erfahrung nur
die vier Grundſchuljahre kennen was nicht als ein Gewinn

et werden kann — ſo iſt es für ihreder Umgeſtaltung bezeichn
Durchbildung beſonders notwendig , daß ſie ſtändig zu einer

Sch ule in Beziehung ſtehen , an der ſie den Aufbau durch alle

Schuljahre und alle Fächer kennen lernen können .

Der Arbeitsplan für die zwei Jahrgänge einer Lehrerbil⸗

dungsanſtalt würde ſich ſo geſtalten daß die jungen Lehrer im

erſten Jahre 30 Wochenſtunden und im zweiten Jahre 25 —27

Wochenſtunden erhielten . Von dieſen entfallen 6 —7 Stunden

auf die methodiſche Unterweiſung . Der theoretiſche Unterricht im

erſten Jahrgang , für den in den einzelnen Fächern nur wenige
inden vorgeſehen ſind , hat ſich in der Hauptſache auf die Durch⸗

arbeitung des Volksſchulpenſums zu beſchränken . Der zweite

Jahrgang weiſt eine geringere Wochenſtundenzahl auf , damit dem

jungen Lehrer Zeit zu ſelbſtändigem Studium übrig bleibt . In

der Staatsbürgerkunde ſoll auch das Wichtigſte aus der Volks⸗

wirtſchaftslehre und der Sozialpolitik vorgetragen werden , nicht

nur weil manches davon in den oberen Klaſſen der Volksſchule be⸗

handelt wird , ſondern vor allem weil jeder Lehrer etwas von der

Entwicklung unſerer Wirtſchaft und von den ſtaatlichen ſozialen

Maßnahmen wiſſen muß . Er ſollte auch etwas wiſſen von der

Struktur der großen wirtſchaftlichen Intereſſentenverbände ; gleich⸗

viel ob dieſe die Geſtaltung des Arbeitsverhältniſſes zu beein⸗

fluſſen ſuchen oder auf eine Konzentration organiſatoriſcher Kräfte
in der Wirtſchaft hinſtreben . Zu wiſſen , welche Bedeutung die auf

der Grundlage genoſſenſch aftcher Selbſthilfe aufgebauten Wirt⸗

ſchaftsverbände im 5haben , iſt nicht minder von Wich⸗

tigkeit .
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